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I. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen gem. § 9 Abs. 1 BauGB und BauNVO 

1. Die nicht geänderten Festsetzungen des Bebauungsplanes „Im Teich, 1. Änderung“ 
bleiben für den Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes weiterhin 
rechtswirksam.  

II. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen gem. § 91 HBO i.V.m § 9 Abs. 4 
BauGB  

2. Die Festsetzungen Nr. 7.3, Nr. 7.4 und Nr. 7.5 werden im Geltungsbereich der 2. Än-
derung des Bebauungsplanes wie folgt neu gefasst: 

2.1 Straßenseitige und seitliche Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 1,50 m zu-
lässig. Rückwärtige Einfriedungen sind bis zu einer Höhe von maximal 2,00 m zulässig. 

2.2 Es sind offene Einfriedungen aus Holz oder Metall (Latten, Maschendraht- oder Stabgit-
terzaun) zulässig. Diese sind geradlinig ohne Verzierungen herzustellen. 

Einfriedungen dürfen nicht als geschlossene Wand (Mauerwerk, Beton, Holz, Metall oder 
Gabionen) ausgebildet sein und nicht als solche wirken. Bei straßenseitigen und seitlichen 
Einfriedungen muss mindestens 50 % der Fläche und bei rückwärtigen Einfriedungen 
muss mindestens 30 % der Fläche als Zwischenraum ohne Baustoffe ausgebildet werden. 

2.3 Zulässig sind ferner Bepflanzungen mit heimischen Laubgehölzen bzw. Kletterpflanzen, 
auch in Kombination mit offenen Einfriedungen. 

2.4 Sockel aus Sichtbeton oder Klinkermauerwerk sind bis zu einer Höhe von 50 cm zulässig. 

2.5 Damit sich Kleinsäuger ungehindert fortbewegen können, ist ein Abstand von 10 cm zum 
Boden einzuhalten oder auf andere Art eine ausreichende Durchlässigkeit sicher zu stel-
len. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


